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Verordnung
über die Kreditgewährung an volkseigene Betriebe 
zum Zwecke der Einführung der neuen Technik, der 
Mechanisierung und der Verbesserung der Techno
logie der Produktion, der Rationalisierung und In

tensivierung des Produktionsprozesses.
Vom 26. Januar 1956

§ 1
(1) Die Deutsche Investitionsbank wird ermächtigt, den 

Betrieben der volkseigenen Wirtschaft im Rahmen des 
Planes der langfristigen Kredite zur Einführung der 
neuen Technik, der Mechanisierung und der Verbesse
rung der Technologie der Produktion, der Rationalisie
rung und der Intensivierung des Produktionsprozesses 
Kredite auszureichen, soweit diese Maßnahmen im In
vestitionsplan nicht vorgesehen und mit einem teil
weisen oder völligen Neubau des Betriebes nicht ver
bunden sind.

(2) Die Kredite werden für folgende Zwecke aus
gereicht:

a) für die Anschaffung, Herstellung (im Betrieb) und 
Aufstellung neuer Maschinen und Ausrüstungen

. und für Aufwendungen, die durch Verlagerungen 
von Anlagen, geschlossenen Betriebsteilen oder 
einzelnen Anlagegegenständen innerhalb des Be
triebes oder zwischen verschiedenen Betrieben ent
stehen;

b) für die Auswechslung einzelner Ausrüstungen 
oder einzelner Teile zur Modernisierung der Aus
rüstung;

c) für die Organisierung von Fließbändern und Takt
straßen;

d) für die Mechanisierung der Produktionsprozesse 
der Hilfs- und Nebenarbeiten;

e) zur Beschaffung von Grundmitteln für die Auf
nahme zusätzlicher Produktion von Massenbedarfs
artikeln und Exportgütern;

f) zur Beschaffung von Werkzeugen, einschließlich 
. Prüf- und Meßwerkzeugen, Modellen, Vorrich

tungen und Lehren — in der chemischen Industrie 
entsprechend kleinere Aggregate —, die
1. zur Rationalisierung der Produktion vorgesehen 

sind,
2. infolge Neuaufnahme oder Erweiterung der 

Produktion erforderlich sind,
3. auftrags- oder typengebunden sind,
4. durch Aufnahme neuer Produktion auf Grund 

abgeschlossener Forschungs- und Entwicklungs
arbeiten oder betrieblicher Weiterentwicklung 
erforderlich sind;

g) für die Durchführung der Mechanisierung und 
Rationalisierung im Handel;

h) zur Durchführung der Mechanisierung der Verwal
tungsarbeit der Wirtschaft, insbesondere zur An
schaffung von Buchungsmaschinen.

• § 2 .
Die Kredite werden genehmigt:
a) in Höhe bis zu 100 TDM je Vorhaben durch die 

Bezirksfiliale der Deutschen Investitionsbank;
b) in Höhe über 100 TDM je Vorhaben durch das 

Direktorium der Deutschen Investitionsbank.


